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denken. libre libero
pensee. pensiero.

Freidenker-Vereinigung der Schweiz Association Suisse des Libres Penseurs Associazione Svizzera dei Liberi Pensatori

Religiöse Meinungsäusserungsfreiheit muss
beschränkt werden - um der Freiheit willen!
Religiöse Plakate sind seit
einigen Jahren in der Schweiz
vermehrt anzutreffen. Dahinter

steht die Agentur C, 1985
gegründet vom mittlerweile
verstorbenen Sipuro-Herstel-
ler Heinrich Rohrer. DerVerein
«lässt in Schweizer Zeitungen
Verseausder Bibel abdrucken,
führt Plakat-Aktionen durch
und verteilt kostenlos Bibeln
und andere bibelbezogene
Schriften». Erklärtes Ziel ist:
«Gottes Wort an jedem Ort».
Gemäss ihrer «7-Jahres-Visi-
on» wollen sie das «Wort Gottes

in derSchweiz verankern».
Wir befinden uns derzeit im
Jahr 4 ihrer Offensive und es
steht uns die Phase 3 bevor, in
der «Gottes Gebote bekan nt»
gemacht werden sollen.
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Bündner Ethikinitative kommt
vors Volk.
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«Ex-Musline setzen
sich auf der Grundlage

der allgemeinen

Menschenrechte ein für die
Förderung des vernunftgeleiteten

Denkens und der Erziehung
zur Toleranz.»
Mina Ahadi, Ärztin

Der Verein versucht sich von
Plakatstellen unabhängig zu
machen, indem er Leute
auffordert, ihre private Liegenschaft

füreine Werbetafel zur
Verfügung zu stellen.
Dass der Verein alles andere
als zimperlich vorgeht, hat
sich 2006 gezeigt, als an den
Wänden der Tiefgarage des
Inselspitals zu lesen war: «Der
Gottlose hat viele Plagen; wer
dem HERRN vertraut, wird
seine Güte erfahren.»
Nicht alle Plakate sind so
offensichtliche Drohbotschaf-
ten, aber die Richtung ist
immer dieselbe: wer nicht
ihren imaginären grossen
Freund verehrt, wird im Leben
bestraft.

Es reicht
Mit der Zunahme der Anzahl
und der Grösse der Plakate
stellt sich die Frage, wohin
diese religiöse Aufrüstung
noch führen soll.
Seit November 2008 wirbt
auch die reformierte Kirche
in Basel mit einem rundum
dekorierten Tram, um die
20'000 Ausgetretenen zum
Wiedereintritt zu animieren.
Was, wenn jede religiöse
Gruppierung auf diese Weise
missionieren wollte? Sollen
wir uns künftig durch Strassen
bewegen, an denen uns von
jeder Hausfassade das Credo
des Besitzers anschreit?
Nein. Das muss aufhören. Das

Religiöse muss wiederzurückgenommen

werden.

Beschränkung
Plakate im öffentlichen Raum
sind eine Form der Meinungsäusserung

und richtigerweise
durch die Meinungsäusse¬

rungsfreiheit unserer Verfassung

geschützt.
Die Meinungsäusserungsfreiheit

kann aber eingeschränkt
werden, wenn eine gesetzliche

Grundlage sowie ein
öffentliches Interesse besteht
und der Eingriff nicht
unverhältnismässig ist.
Den lokalen Behörden steht
der Weg zur rechtlichen
Einschränkung also offen.
Das öffentliche Interesse an
der Zurückhaltung der
Religionen in ihrem öffentlichen
Auftritt dürfte nach den
Diskussionen um die Buskampagnen

in ganz Europa
offensichtlich sein: Werbung
und Gegenwerbung - beide
werden zum öffentlichen
Ärgernis und müssen deshalb
beschränkt werden.
Auch unter dem Gesichtspunkt

der Religionsfreiheit
muss man zum selben Schluss
kommen: Die Religionsfreiheit

schliesst laut Bundesgericht

zwar auch das Recht
mit ein, für den Glauben zu
werben um neue Anhänger
zu gewinnen. Punktuell mag
das in Ordnung sein; es darf
aber nicht so weit gehen, dass
auch das ständige, intensive
Missionieren zum Schutzbereich

erklärt wird. Zumindest
muss das Recht des Publikums,
insbesondere das Recht der
N ich religiösen auf ein Leben
ohne dauernde missionarische

Angriffe berücksichtigt
werden.
Als weiterer Aspekt wäre die
Lauterkeit der Werbung zu
prüfen, da Plakatwerbung mit
ihrer grossen klaren Schrift
wohl gerade von
religionsunmündigen Kindern relativ
stark beachtet wird.

Unverhältnismässig wäre
eine solche Beschränkung
der Werbung im öffentlichen
Raum nicht. Den Religiösen
bleibt es unbenommen, z.B.
mit Anlässen neue Mitglieder
zu werben.

um der Freiheit willen
Freiheitsrechte sind nie isoliert
zu betrachten. Die Menschenrechte

und unsere Verfassung
bilden ein System von Freiheiten,

in denen keine Freiheit
absolut gesetzt ist. Um dieses
System zu optimieren ist es
manchmal nötig, einzelne
Freiheitsrechte zu beschränken.

Selbstbeschränkung
Wesentlich schöner als ein
staatliches Verbot wäre
allerdingseine Selbstverpflichtung
aller Akteure als Ergebnis
eines vernünftigen interreli-
giösen Dialogs.
Dass sich die Agentur C dazu
bewegen lassen würde, muss
allerdings leider bezweifelt
werden.

Religiöse Abrüstung
Ziel der FVS ist eine allgemeine
religiöse Abrüstung. Auch in
der Politik sollen etwa
Mitglieder des Bundesrates oder
anderer Exekutiven davon
absehen, in ihren Ansprachen
auf religiöse Überzeugungen

Bezug zu nehmen oder
religiösen Akteuren besondere

Ehre zu erweisen. Mit
religiösen Überzeugungen ist
kein Staat mehr zu machen:
Gesellschaft kann nur durch
unmittelbar überzeugende
- säkulare - Werte gestärkt
werden, die keinen Glauben
voraussetzen. Reta Caspar
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